[image: image1.png]D - .
Inkasso Service





V-Nr.: 65
Firmenname:               
Branche: 
          


Adresse: 
          


          


Telefon:
          


Fax:
          


e-mail:
          

Kontaktperson:           
Geldanweisung auf

Bank: 
          
Kto.Nr.:
          
BLZ:
          
Vorsteuerabzugsberechtigt: 
     O JA                         O NEIN

Firmenbucheintragung: 
     O JA                         O NEIN    


          
UID:               


Wir beauftragen Sie, nachstehende Forderung(en) zu den nachfolgenden Inkassobedingungen in unserem Namen einzuziehen:

	Name, Anschrift, Arbeitsplatz und Geburtsdatum (wenn bekannt) des Schuldners:
	Forderung betrifft:
	Rechnungsdatum:
	Währung und Höhe
der Forderung:

	          
          
          
	          
          
          
	          
	          

	          
          
          
	          
          
          
	          
	          

	          
          
          
	          
          
          
	          
	          

	          
          
          
	          
          
          
	          
	          

	          
          
          
	          
          
          
	          
	          

	          
          
          
	          
          
          
	          
	          


IAANN 01/03

          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

                     Ort, Datum                                                                Firmenmäßige Zeichnung

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Die Bearbeitung erfolgt gemäß den Richtlinien der Bundesinnung für das Inkassowesen. Das Inkassobüro verpflichtet sich darüber hinaus, die Forderungen rasch und mit Nachdruck zu bearbeiten und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die eine rasche Einbringung gewährleisten.


2. Eingehende Gelder werden unverzüglich an den Auftraggeber abgerechnet und überwiesen.


3. Der Auftraggeber erhält auf Anfrage innerhalb von 24 Stunden einen schriftlichen Bericht über sämtliche laufende Betreibungsfälle. Darüber hinaus wird mindestens 3 mal jährlich ohne Aufforderung ein schriftlicher Bericht über alle laufenden Forderungen durch das Inkassobüro erstellt. 


4. Inkassokosten werden gemäß Verordnung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten,
BGBL 141/1996, § 3, Absatz 1.-6. als Schadenersatz dem Schuldner angerechnet, (BGBL I 118/2002) und hat der Auftraggeber diese Kosten bei Uneinbringlichkeit einer Forderung nicht zu ersetzen. 


5. Im Falle, dass der Auftraggeber vorsteuerabzugsberechtigt ist, wird dem Schuldner die Umsatzsteuer aus den Inkassokosten nicht angerechnet. Die Umsatzsteuer wird dem Auftraggeber nach Zahlung durch den Schuldner durch Rechnungslegung bekannt gegeben und von diesem spätestens zum nächstmöglichen Vorsteuerabzugstermin an das Inkassobüro bezahlt. Diese Rechnungslegung sowie die Abrechnung und Überweisung der zu Gunsten des Auftraggebers eingebrachten Gelder gilt als Rechnungslegung gem. § 1012 ABGB. Über diese Rechnungslegung hinaus besteht bezüglich der Inkassokosten keine Rechnungslegungspflicht und wird insbesondere auf die Vorlage von Zahlungsbelegen verzichtet. 


6. Zahlungen, die vom Schuldner direkt an den Auftraggeber geleistet werden, sowie Vereinbarungen, die der Auftraggeber direkt mit dem Schuldner trifft, sind innerhalb von 2 Wochen schriftlich an das Inkassobüro zu melden. Bei verspäteter Meldung haftet der Auftraggeber für die nach dieser Frist angelaufenen Kosten. 


7. Bei Zahlungen, wie unter 6. angeführt, und anschließender Uneinbringlichkeit der Restforderung werden lediglich Inkassokosten gemäß Verordnung laut BGBL 141/1996, § 2, Abs. 4a in Anrechnung gebracht. 


8. Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei Auftragsstorno, eigenmächtigen Vergleichen mit dem Schuldner oder bei Weitergabe der Forderung an Dritte (Rechtsanwalt oder andere Inkassobüros) ohne Einverständnis des Inkassobüros sowie bei Übergabe von unberechtigten oder unrichtigen Forderungen die angelaufenen Inkassokosten lt. Punkt 4, bzw. gemäß Verordnung laut BGBL 141/1996, § 2, Abs. 4b zu ersetzen. Bei Auftragsstorno innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe zum Inkasso werden dem Auftraggeber keine Kosten berechnet.
 

9. Das Inkassobüro ist ermächtigt, Zahlungsvereinbarungen nach eigenem Ermessen abzuschließen. Für eintretende Verjährung wird vom Inkassobüro keine Haftung übernommen. 


10. Das Inkassobüro hat das Recht, die dem Schuldner angerechneten Kosten in erster Linie von geleisteten Zahlungen abzudecken. Der Auftraggeber überlässt die dem Schuldner anzurechnenden Verzugszinsen dem Inkassobüro anstelle einer Auftragsgebühr. 


11. Sondervereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Als Gerichtsstand wird das für A-4020 Linz zuständige Gericht vereinbart. 

    12.  Ausgeklagte, verjährte und ausgebuchte Forderungen:
Bei Aufträgen über bereits geklagte oder verjährte Forderungen sowie bei Weiterbearbeitung der vom Inkassobüro als uneinbringlich berichteten und ausgebuchten Forderungen wird an den Auftraggeber eine Provision von 20 % von allen zu Gunsten des Auftraggebers eingehenden Geldern (auch von Zahlungen laut Punkt 6.) berechnet.
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